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I/A  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte auf Grundlage des § 3 (1) BauGB 
durch öffentlichen Aushang im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfel-
der Haus, Hauptstraße 101, PLZ 51373) sowie parallel über ein Download-Angebot 
der Planunterlagen auf der Internetseite der Stadt Leverkusen (https://www.lever-
kusen.de/) in der Zeit vom 15.03.2021 bis einschließlich 14.04.2021.  

I/A 1.:  Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/A 1 
Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorhaben nicht kom-
pensiert werden, da das nicht die Aufgabe dieses Bebauungsplanes ist. Der durch die 
geplanten Vorhaben Kita und betreutes Wohnen ausgelöste Stellplatzbedarf wurde 
durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und ist im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens nachzuweisen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze werden auf 
dem Grundstück und in einer Tiefgarage untergebracht. Eine Verschlechterung der 
Stellplatzsituation im Umfeld ist durch das Vorhaben jedoch nicht zu erwarten, da der 
durch das Vorhaben ausgelöste Stellplatzbedarf auf dem Vorhabengrundstück kom-
pensiert wird. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 2.:  Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/A 2 
A) Kindertagesstätten 
Grundsätzlich fehlen in Leverkusen ca. 1.000 Kita-Plätze. Ein Teil davon am Standort 
Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem Standort Geschwister-
Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit ist kein Grundstück als Alter-
native in entsprechender Lage und Größe verfügbar. Ein Aufstocken der bestehenden 
städtischen Kindertagesstätteneinrichtungen ist baulich nicht umsetzbar, darüber hin-
aus würde eine höhere Anzahl an Kindern in der bestehenden Einrichtung eine grö-
ßere Außenfläche erforderlich machen, was an den bestehenden Standorten nicht 
leistbar ist.  

B) Betreutes Wohnen 
Der Bebauungsplan eröffnet eine Bebauung des Grundstückes, die zwar höher in Er-
scheinung tritt als der angrenzende Gebäudebestand, aber im Gesamtkontext die 
Höhe der großmaßstäblichen Gebäude entlang der Alkenrather Straße aufnimmt. Dar-
über hinaus entspricht das geplante Baukonzept der Forderung des Baugesetzbuches, 
mit Grund und Boden möglichst sparsam umzugehen und ermöglicht den überwiegen-
den Erhalt des bestehenden Baumbestandes. Bei der Planung des Projektes wurde 
die Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Tagespflege unter Be-
rücksichtigung notwendiger betriebswirtschaftlicher Kennziffern ermittelt. Um eine um-
fassende Betreuung und auch qualitativ hochwertige Pflege sicher zu stellen, muss ein 
Mindestpersonalstamm vorgehalten werden. In ökonomischer Relation zum Mindest-
personalstamm stehen die Bewohner und Gäste der Einrichtung. Analog zu klassi-
schen Pflegeheimen, wurde die Anzahl von ca. 80 (60 Bewohner und 20 Gäste der 
Tagespflegeeinrichtung) zu betreuenden Personen vorgesehen. Die ermittelte Bewoh-
ner-/Gästezahl soll einen nachhaltigen und sicheren Betrieb der Einrichtung sichern. 
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Die Gebäudekubatur ist das Ergebnis aus der Berücksichtigung der Naturschutzbe-
lange (sparsamer Umgang mit Grund und Boden/Erhalt des Baumbestandes) und öko-
nomischen Aspekten (Investition/Bau- und Betriebskosten). 
C) Übergreifende Aspekte 
Die Auswirkungen der durch das Vorhaben ausgelösten zusätzlichen Verkehre wur-
den durch ein Verkehrsgutachten untersucht und bewertet. In der Untersuchung wer-
den auch optional weitere Maßnahmen zum Umgang mit dem zusätzlichen Verkehr 
formuliert (teilweise Aufhebung der Einbahnregelung), aber nicht empfohlen. Ein 
Durchfahrtsverbot für LKW im Bereich der Alkenrather Straße ist keine dieser Maß-
nahmen, darüber hinaus in einer solches Verbot eine ordnungsbehördliche Maßnahme 
die nicht im Rahmen des Bebauungsplanes geregelt werden kann.   
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt.  
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I/A 3.:  Äußerungen der Öffentlichkeit 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/A 3 
Der Bebauungsplan eröffnet eine Bebauung des Grundstückes, die zwar höher in Er-
scheinung tritt als der angrenzende Gebäudebestand, aber im Gesamtkontext die 
Höhe der großmaßstäblichen Gebäude entlang der Alkenrather Straße aufnimmt. Dar-
über hinaus entspricht eine solche Bebauung der Forderung des Baugesetzbuches, 
mit Grund und Boden möglichst sparsam umzugehen und ermöglicht den überwiegen-
den Erhalt des bestehenden Baumbestandes. Bei der Planung des Projektes wurde 
die Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Tagespflege unter Be-
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rücksichtigung notwendiger betriebswirtschaftlicher Kennziffern ermittelt. Bei der Di-
mensionierung des Gebäudes wurde sich an der Größe klassischer und bewährter 
Pflegeeinrichtungen mit einer vergleichbaren Belegung orientiert. So wird ein nachhal-
tiger und sicherer Betrieb der Einrichtung gewährleistet. 
 
Zum Planentwurf liegt eine Baumerfassung als „Landespflegerische Stellungnahme“ 
vor. Die Ergebnisse der Erfassung fließen in die Planung ein. Erhaltenswerte Bäume 
werden im Plan zum Erhalt festgesetzt. 
 
Um den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen, wurde eine vertiefende 
Artenschutzprüfung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass sowohl für die 
möglicherweise im Planungsraum auftretenden Fledermausarten als auch für die dort 
nachgewiesenen Vogelarten vorhabenbedingt keine erheblichen Störungen entste-
hen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population haben 
könnten. Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt somit nicht ein. 
Hinsichtlich der übrigen planungsrelevanten Arten werden keine essentiellen Habitat-
bestandteile entnommen, beschädigt oder zerstört (Verbotstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 3 i.V.m. (5) BNatSchG), und alle ökologischen Funktionen der Lebensstätten blei-
ben im räumlichen Zusammenhang erhalten. In der Artenschutzprüfung werden jedoch 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung formuliert die einzuhalten sind und 
die in den Bebauungsplan aufgenommen werden und zu deren Umsetzung die Vorha-
benträgerin über den Durchführungsvertrag verpflichtet wird. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die erhaltenswerten Bestandsbäume werden pla-
nungsrechtlich gesichert. 
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I/A 4.:  Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme I/A 4 
 

Zu den einleitenden Worten: 

Ob die veröffentlichte Planung (im Vorentwurf) zum Siedlungsgefüge passt, soll 
genau dieses „offene“ Bauleitplanverfahren zu Tage bringen. Das Planungserfor-
dernis gem. § 1 (1) BauGB ist jedenfalls gegeben. 

I. Einfügen in die bestehende Bebauung: 

a) Der Bebauungsplan V 30/III sieht zwar mit der Wohnanlage für betreutes Woh-
nen eine höhere Bebauung als in der direkten Umgebung (Reihenhäuser) vor, 
nimmt aber städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Al-
kenrather-Siedlung mit Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Der 
Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem § 34 BauGB und ist für 
Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleitplanung existiert. Im 
Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit einer Planung wäh-
rend des Verfahrens eruiert. Gem. § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden 
sparsam umzugehen. Die Planung des V 30/III folgt diesem Grundsatz und er-
möglicht durch den „Bau in die Höhe“ außerdem den überwiegenden Erhalt 
des ausgewachsenen Baumbestandes im Plangebiet. Zudem wurde bei der 
Planung des Projektes die Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapa-
zität der Tagespflege unter Berücksichtigung notwendiger betriebswirtschaftli-
cher Kennziffern ermittelt. Bei der Dimensionierung des Gebäudes wurde sich 
an der Größe klassischer und bewährter Pflegeeinrichtungen mit einer ver-
gleichbaren Belegung orientiert. So wird ein nachhaltiger und sicherer Betrieb 
der Einrichtung gewährleistet. 

b) Weder in der Begründung zur Planung noch im schalltechnischen Prognose-
gutachten wird die geplante Gebäudehöhe der Wohnanlage als ausschlagge-
bend für die Abschirmung des Verkehrslärms genannt.  

c) Die Geschosszahl der „Wohnanlage für betreutes Wohnen“ ergibt sich aus der 
geplanten Nutzung (Tagespflegeeinrichtung in Kombination mit seniorenge-
rechtem Wohnen) auf Grundlage der hier zur Verfügung stehenden Grundflä-
che. Wie bereits unter Punkt a) ausgeführt, dienst die vertikale Ausrichtung 
dem Schutz des Bodens sowie dem größtmöglichen Erhalt des Baumbestan-
des.  
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Der Erhalt des Glockenturmes ist von der Eigentümerin und Vorhabenträgerin 
der Fläche in mehreren Entwicklungsstudien berücksichtigt gewesen. Die Stu-
dien zeigten jedoch Probleme mit den einzuhaltenden Abstandsflächen, dem 
Flächenverbrauch insgesamt sowie hieraus folgend dem Eingriff in den Baum-
bestand der Fläche auf. Letztendlich ergab die Abwägung aller Vor- und Nach-
teile, dass dieses Bauwerk nicht erhalten werden kann. In diese Entscheidung 
ist auch die ehemalige Ev. Gemeinde einbezogen gewesen. 
Die Planung zum Vorhaben- und Erschließungsplan hat aber vor die ehema-
lige kirchliche Nutzung im Nahbereich entsprechend zu würdigen. Die Glocke 
des bestehenden Glockenturmes wird mit einer Gedenktafel in den Außenbe-
reich der Anlage für betreutes Wohnen integriert.  

II. Parkplatzsituation 

d) Tatsächlich ist es bei der Zusammenstellung der Unterlagen im Vorentwurf we-
gen pandemiebedingter zeitlicher Verschiebungen im Verfahren zu Diskrepan-
zen bei den Zahlenangaben gekommen. Die Bewohner-/Patientenzahlen sowie 
die Zahlen der Mitarbeiter sind im Entwurf der vorliegenden Planung aktualisiert 
und in allen Planbestandteilen auf den gleichen Stand gebracht. Das mit dem 
Verkehrsgutachten beauftragte Ingenieurbüro hat die vor Ort vorgefundene Si-
tuation standardisiert erfasst. Die Ortsbesichtigung ist mitunter deshalb in den 
Morgenstunden durchgeführt worden, da sie der Hauptbetriebszeit der zukünfti-
gen Kita entspricht. Tagsüber sind die Parkplätze in Erschließungsstraßen in der 
Regel nicht voll ausgelastet wie z. B. in den Abend- oder Nachstunden (ein Teil 
der Anlieger ist arbeiten, einkaufen, bei Ausflügen, etc.). Dies konnte in der Ge-
schwister-Scholl-Straße durch die Ortsbesichtigung bestätigt werden. 

e) Wie in der Eingabe richtig festgestellt, sind in der Begründung sowie in der Ver-
kehrsuntersuchung der Planung nicht die gleichen Zahlen genannt gewesen. 
Diese Diskrepanzen sind im Planentwurf behoben. In der geplanten Kinderta-
geseinrichtung sollen künftig bis zu 120 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt in 8 Gruppen von ca. 22 MitarbeiterInnen betreut werden. In dem 
mehrgeschossigen Appartementgebäude werden Appartements mit durch-
schnittlich ca. 30 m² Wohnfläche und barrierefreien und z. T. rollstuhlgerechten 
Badezimmern für etwa 60 Bewohner geschaffen. Die Betreuung und Pflege der 
Bewohner sowie der etwa 20 Tagespflegeplätze wird in einem drei Dienst-
Schicht-System rund um die Uhr von einem etwa 10-15 Mitarbeiter anwesendem 
Team je Früh- und Spätschicht und von einem etwa 5-7 Mitarbeiter Team je 
Nachtschicht sichergestellt. Diese Zahlen sind in Teil A der Begründung zum 
Bebauungsplan unter Punkt 5.1 „Städtebaulicher Entwurf“ (S.12) aufgeführt und 
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auf Seiten 6 und 7 des Verkehrsgutachtens unter den Punkten 4. „Verkehrsauf-
kommen durch die Kita“ und 5. „Verkehrsaufkommen durch die geplante Wohn-
bebauung“.  

f) Die Parkplatzsituation ist im Rahmen mehrerer Ortsbegehungen (mitunter bei 
einer Verkehrszählung) zu verschiedenen Tageszeiten (auch vormittags) sowie 
zusätzlich auf Luftbildern erfasst und in der Verkehrsuntersuchung beschrieben 
worden. Im Rahmen dieser Untersuchung ist aber keine Analyse der gesamten 
Parkplatzsituation in der Geschwister-Scholl-Straße durchgeführt worden. Es 
war nicht das Ziel der Untersuchung die Stellplatzbedarfe der umliegenden pri-
vaten Wohnbebauung in Relation zur tatsächlichen Situation im öffentlichen 
Straßenraum zu vergleichen. Fakt ist, dass bei mehreren Ortsbegehungen fest-
gestellt wurde, dass im öffentlichen Straßenraum freie Parkplätze zu den Be-
triebszeiten der Kita zur Verfügung standen, vor allem im südlichen Bereich der 
Geschwister-Scholl-Straße, also genau im maßgeblichen Projektbereich.  

g) Für die Verkehrsuntersuchung ist dabei entscheidend, dass offensichtlich auf 
den Privatgrundstücken zu wenig Stellplätze vorhanden sind, so dass der öffent-
liche Parkraum entlang der Geschwister-Scholl-Straße von den Anliegern eben-
falls genutzt wird. Daraus resultiert die Vorgabe für das Bauprojekt, ausreichend 
Stellplätze auf dem Grundstück zu realisieren, um den vorhandenen Parkdruck 
in der öffentlichen Straße nicht weiter zu erhöhen. 

h) Festzuhalten bleibt hier, dass das in der Äußerung genannte Altenheim mit sei-
nem Umbau auch eine entsprechende Anzahl an Stellplätzen nachweisen muss 
und die Situation in der „Geschwister-Scholl-Straße“ nicht verschlechtern darf. 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes V 30/III weisen im Entwurf ihren Stellplatzbedarf auf den eigenen Grund-
stücken nach. 

i) Für die Verkehrsuntersuchung sind von dem Ingenieurbüro Ortsbegehungen zu 
unterschiedlichen Zeiten durchgeführt worden (16.09.2019, 18.09.2019 und 
20.09.2019 zwischen 8 und 13 Uhr, die Hauptbegehung mit Fotodokumentation 
fand am 10.09.2019 gegen 10:30 Uhr statt.). Die im Absatz i) der Eingabe ge-
nannte Ortsbegehung ist durchaus zur Einordnung der zu erwartenden Sach-
lage von Relevanz, da es sich bei dieser Tageszeitspanne um die Hauptbe-
triebszeit einer Kindertagesstätte handelt.  
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j) Die Behauptung des Wegfalls von mindestens zwei Stellplätzen ist eine Fehlan-
nahme. Derzeit besitzt das ehemalige Gemeindegrundstück zwei Grundstücks-
zufahrten, mit der Umsetzung der Planung würde eine weitere Ein- / Ausfahrt 
auf der Südseite der Geschwister-Scholl-Straße hinzukommen. Diese Ein- / 
Ausfahrt ist etwa eine Stellplatzlänge breit. Demnach ist im Straßenraum der 
Geschwister-Scholl-Straße mit dem Verlust eines Stellplatzes zu rechnen. Die 
derzeit auf dem Grundstück der ehem. Ev. Gemeinde abgestellten Kfz parken 
dort illegal, können den Besitzern räumlich nicht zugeordnet und damit auch 
nicht berücksichtigt werden. Das Stellplatzkonzept der Planung sieht – ebenso 
wie die Anregung / Eingabe – die Notwendigkeit den Stellplatzbedarf jeder Bau-
maßnahme auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Weiterhin ist es nicht 
Aufgabe der Vorhabenträgerin und damit auch nicht die des Bauleitplanverfah-
rens, den Stellplatzmangel im öffentlichen Straßenraum aufgrund der Verkehrs-
entwicklung für die gesamte Straße zu beheben. 

k) Der durch das Vorhaben ausgelöste Stellplatzbedarf wird ausschließlich auf 
dem Vorhabengelände nachgewiesen. Der Mangel an Stellplätzen im öffentli-
chen Raum kann durch das Vorhaben nicht kompensiert werden. Es ist dem 
Grundstückseigentümer aber auch nicht zuzumuten, den im öffentlichen Stra-
ßenraum bestehenden Mangel an Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück 
durch die Bereitstellung zusätzlicher Stellplätze für Anwohner im Umfeld zur Ver-
fügung zu stellen. Eine Verschlechterung der Stellplatzsituation im Umfeld ist 
durch das Vorhaben jedoch nicht zu erwarten.  

l) Die Aufstellung des Parkraums im Rahmen der Anregungen bestätigt den bis-
herigen Ansatz, den Stellplatzbedarf der Neubaumaßnahme auf dem Grund-
stück zu decken. Für die Kita wird im Rahmen der Verkehrsuntersuchung belegt, 
dass die geplanten Stellplätze auf dem Grundstück dem notwendigen Bedarf 
entsprechen. Es ist nicht auszuschließen, dass zu Spitzenzeiten zusätzlich Stell-
plätze im öffentlichen Raum in Anspruch genommen werden. Da dies jedoch zu 
Zeiten passieren wird, zu denen bereits erste Anlieger der Geschwister-Scholl-
Straße z. B. zur Arbeit gefahren sind, stehen auch einzelne Stellplätze im Stra-
ßenraum zur Verfügung, wie auch im Rahmen der Ortsbesichtigung bestätigt 
werden konnte. Für das betreute Wohnen wurde die Verkehrsuntersuchung 
überarbeitet, da sich die Eingangswerte nach der Erstellung der Verkehrsunter-
suchung geändert haben (z. B. Anzahl an Mitarbeiter oder Wohneinheiten). Es 
ist davon auszugehen, dass die meisten Bewohner der Einrichtung keinen eige-
nen PKW besitzen werden. Auch hier ist das Ziel, den Stellplatzbedarf auf dem 
Grundstück zu realisieren. Der Stellplatznachweis für die „Einrichtung für betreu-
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tes Wohnen“ wird im Entwurf der Planung erbracht. In der Verkehrsuntersu-
chung wird daher der Anregung der Anlieger bereits entsprochen. Der Stellplatz-
bedarf wird auf dem Grundstück gedeckt. Die Errichtung einer Kita mit einem 
Stellplatzbedarf außerhalb der höchsten Auslastungszeiten und einem betreuten 
Wohnen mit einer geringen Verkehrserzeugung stellen dabei bereits optimale 
Nutzungen des Grundstücks vor dem Hintergrund des hohen Parkdrucks dar.  

m) Die Ermöglichung von weiteren Stellplätzen auf Flächen außerhalb des Gel-
tungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 30/III ist nicht Be-
standteil oder Aufgabe dieses Bauleitplanverfahrens. 

III. Verkehrsbelastung 

n) Die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Die-
ser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen im Be-
trieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien (der Bezug ist in der 
Verkehrsuntersuchung beschrieben) und Erfahrungswerte, die Grundlage der 
Schätzung bilden. Die Abweichungen zwischen den Eingangswerten der Ver-
kehrsuntersuchung zu den Angaben der Stadt sind bekannt und darin geschul-
det, dass die Eingangswerte nach der Fertigstellung der Verkehrsuntersuchung 
geändert wurden. Die Verkehrsuntersuchung wurde entsprechend überarbeitet. 
Für die Kita wird von einer geringeren Zahl von den zu betreuenden Kindern und 
Mitarbeitern ausgegangen als bisher angenommen (120 statt bisher 160 Kinder 
und 22 statt 25 Mitarbeiter). Bei dem betreuten Wohnen sind die Mitarbeiteran-
zahl und die Anzahl an Wohneinheiten nach oben korrigiert worden. Die zusätz-
lichen Wohneinheiten erzeugen dabei aber kaum höheren Verkehr (die meisten 
Bewohner haben keinen eigenen Pkw mehr) und auch bei der Mitarbeiteranzahl 
ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit vor Ort sein 
werden (Schichtbetrieb, 3 Schichten).  

o) Die Kontaktschleife ist vor Ort zwar für Laien nicht erkennbar, aber nach Aus-
sage der Stadt Leverkusen vorhanden und aktiv. Sie unterstützt das Linksabbie-
gen aus der Geschwister-Scholl-Straße. Die 112 zusätzlichen Pkw sind nur in 
einem unrealistischen Worst-Case-Szenario in der Spitzenstunde zu erwarten 
und kommen nicht alle gleichzeitig zum Knotenpunkt Alkenrather Straße. Der 
Verkehrsuntersuchung ist eine Rückstaubemessung beigefügt. In allen unter-
suchten Szenarien bleibt der Rückstau in der Geschwister-Scholl-Straße am 
Knotenpunkt Alkenrather Straße unter 6 Fahrzeugen. 
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p) Ein Verkehrskollaps mit dem Müllfahrzeug ist nicht zu erwarten. Selbst in Spit-
zenzeiten der Kita sind selten mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig in der gesam-
ten Geschwister-Scholl-Straße unterwegs.  

q) Die Alkenrather Straße ist bereits eine hoch belastete Straße. Der zusätzliche 
Verkehr der Kita und des betreuten Wohnens ist verhältnismäßig gering gegen-
über den vorhandenen Verkehrsstärken. Eine signifikante Erschwerung der 
Querung der Alkenrather Straße entsteht nicht, da an beiden Einmündungen der 
Geschwister-Scholl-Straße über eine Signalanlage gesicherte Querungsmög-
lichkeiten vorliegen. Beide Signalanlagen sind von dem genannten Fußweg 
keine 100m entfernt. Eine Überquerung der Alkenrather Straße zwischen den 
Signalanlagen ist heute bereits besonders für Kinder unsicher. Der zusätzliche 
Verkehr der Kita verändert diesen Umstand nicht. Die Nutzung des Radverkehrs 
entgegen der Einbahnstraßenrichtung kann auch mit dem zusätzlichen Kita-Ver-
kehr bestehen bleiben. Im absoluten Worst-Case-Szenario und in der absoluten 
Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke in der Geschwister-Scholl-
Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. Die Geschwister-Scholl-
Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h dauert knapp eine Mi-
nute. Bei einer linearen Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute ergäbe 3 bis 4 
Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs wären. 
Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, aber es sind 
selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwarten. Derartig 
geringe Verkehrsmengen sind mit entgegengesetzt fahrendem Radverkehr 
kompatibel. 

IV. Umweltaspekte 

r) Zum Planentwurf liegt eine Baumerfassung als „Landespflegerische Stellung-
nahme“ vor. Die Ergebnisse der Erfassung fließen in die Planung ein. Der er-
haltenswerte Baumbestand, insbesondere der Erhalt der Bäume am Teich und 
im Bereich der Alkenrather Straße werden planungsrechtlich im Bebauungs-
plan gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB gesichert. 

s) Die Planung des V 30/III folgt dem Grundsatz mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen und ermöglicht durch den „Bau in die Höhe“ zudem den überwie-
genden Erhalt des ausgewachsenen Baumbestandes im Plangebiet. Darüber 
hinaus wird die Planung nicht im Rahmen eines Verfahrens gem. § 34 BauGB 
durchgeführt, daraus resultiert, dass kein Einfügekriterium besteht. Aufgabe 
des Bebauungsplanverfahrens ist es unter Abwägung der verschiedenen Be-

– Anlage 6.1 zur Vorlage 2021/1186 – 
Anlage 1.1 zur Vorlage 2022/1893 sowie



lange durch Gutachten eine verträgliche Städtebauliche Lösung für die Pla-
nung des Gebietes zu finden.   
Wie in den zur Planung vorbereiteten Ansichten dargestellt fügt sich die Kita 
gut in den umgrenzenden Baumbestand ein. Das Apartmenthaus wird kaum 
höher als der ausgewachsene Baumbestand am Teichufer sein. Von Süden 
aus blickend wird das Apartmenthaus großflächig von dem Altbaumbestand 
verdeckt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Auf die geäußerten Problempunkte wird im Planentwurf eingegangen. 

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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